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Ideologisch motivierter Wortbruch 
gegenüber Stiftungen 

I
n den 80er-Jahren versprach eine SPÖ-ÖVP-Regierung 
für Althaussanierungen 10- bzw. 15-jährige Absclu-ei
bungen. Bei der Sanierung des Budgets im Jahr 1996 kam 
die Sanierung von Althäusern unter die Räder: SPÖ und 
ÖVP strichen die Sonderabscmeibung. Den hwestoren 

verblieb eine Normal-Absetzung für Abnutzung (AfA) auf 66 

Jahre. Zu Recht wurde dies als Wortbruch eingestuft. 
Auch die Gruppenbesteuerung ist das (international viel be

achtete) Werk einer SPÖ-ÖV P-Regierung: Ein Konzern mit 
zehn Millionen Euro Inlandsgewinnen und zehn Millionen Euro 
Auslandsverlusten, also einem Gesamtergebnis von Null, soll 
nicht von isoliert betrachteten Inlandsgewinnen 2,5 Millionen 
Körperschaftssteuer an den Fiskus abfümen müssen. Dieses 
unter ilu-er Mitwirkung eingeführte „Privileg" will die SPÖ jetzt 
streichen - in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten 
Weltkrieg, wo Unternehmen erstmals auf die Verrechnung von 

, Auslandsverlusten in größerem Umfang angewiesen sind. 

Verschlechterung der Rahmenbedingungen von Stiftungen. 
Auch die P1ivatstiftung und ihre Steuervorteile wurden von 
einer SPÖ-ÖV P-Regierung eingeführt. Dies sollte das Ab
fließen inländischen Kapitals in ausländische Stiftungen ver
hindern und bereits abgeflossenes.Kapital zurückholen. Doch 
diese Steuervorteile währten nicht lange. Zuerst 
setzte die Haider-FPÖ im Rahmen der Koalition 

Steuerbegünstigungen der Stiftungen seit dem Wegfall der 
Erbschaftssteuer kaum gewichtig sind und ime Beseitigung 
somit wenig bis nichts zur Budgetsanierung beiträgt. Daher 
schlagen Steuerpralctiker wie der Seniorpartner von PwC 
Österreich, Fritz Rödler, vor, die Umsatzsteuer anzuheben. 
Auch dies führt zu sozial abgestuften Beiträgen (besser als die 
von Politikern favorisierte Anhebung der Mineralölsteuer), be
wirkt aber keine Frustration bereits getätigter Investitionen 
und könnte nach erfolgter Budgetsanierung wieder leicht nach 
unten k01Tigiert werden. 

Stabilisierung von Unternehmen anstatt Steueroptimierung. 
Früher diente die Gründung von Stiftungen vorwiegend der 
Vermeidung der Erbschaftssteuer. Dies förderte Unternehmens-

stiftungen, denn die Auszahlung von 15 Prozent des 

mit der ÖV P die 12,5-prozentige Zwischenbe
steuerung auf Zinsen und Veräußerungsgewinne 
durch. Nunmem will die SPÖ erneut Steuerbe
günstigungen, an denen sie selbst mitgewirkt hat, 
beseitigen. Auch darin läge ein eklatanter Wort
bruch, denn Stiftungen können - ähnlich wie bei 
den Althaussanierern, die 1996 ihre Investitionen 
nicht rückgängig machen konnten - de facto nicht 

Erste Stif
tungsprojekte 
werden abge
blasen. Kapital 
ist eben scheu 
wie ein Reh. 

Unternehmenswerts aus Anlass eirtes jeden Genera
tionenwechsels belastete die Finanzierung enorm. 
Nicht ohne Grund reduzie1te selbst das Hochsteuer
land Deutschland die Erbschaftssteuer auf Unter- · 

nehmensvermögen. Seit dem Wegfall der öster
reichischen Erbschaftssteuer sollen Stiftungen vor 
allem die Zersplitterung des Anteilsbesitzes durch 
Vererbung von Familienunternehmen verhindern. 
Kleinanteile in den Händen vieler Erben reduzieren 

aufgelöst werden, weil dies aufgrund des oft be
schriebenen „Mausefallen-Bffekts" erhebliche Steuerbelas
tungen auslöst. 

Kein Land muss Stiftungen zulassen und ihnen Steuervor
teile einräumen. Wenn dies aber geschieht, erwarten die Stifter 
zu Recht, dass dies nicht bei nächster Gelegenheit widerrufen 
wird. Kapital ist scheu wie ein Reh. Die 
Rücknahme von Steuerbegünstigungen, 
aber auch die rechtlich angreifbare und 
praxisferne OGH-Judikatur zu den Stif-
tungsorganen hat dazu geführt, dass Stif-
tungsprnjekte abgeblasen wurden. Wei-
tere Verschlechterungen könnten Öster-
reich endgültig als unzuverlässigen 
Stiftungsstandort ausweisen und eine 
Trendwende in der Stiftungspraxis be-
wirken. Zudem übersieht die vorwiegend 
ideologisch gefärbte Polemik, dass die 
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den Einfluss der Familie auf das Unternehmen. 
Desinteressierte Familiengesellschafter wollen häufig Anteile 
verkaufen. Um das Eindringen von Konkt1rrenten oder „Heu
scmecken" zu verhindern, müssen die Anteile von der Familie 
aufgegriffen werden, was in aller Regel nur aus der Unter
nehmenssubstanz finanzie1t werden kann. Gleiches gilt für die 
Abfindung von Pflichtteilsanspriichen von Ehegatten, die oft 

nicht an1 Familienunternehmen beteiligt 
sein sollen. Die Vererbung von Anteilen 
und damit die Aufsplitterung des Anteils
besitzes entfällt bei Übertragung der Un
tefl!-.ehmensanteile auf eine Stiftung. Der 
SPO sollte zu denken geben, dass Stiftun
gen als Anteilseigner von Unternehmens-

' Ieitungen und Belegschaften als Beitrag 
zur Stabilisierung von Unternehmen be

i giüßt werden. Bleibt zu hoffen, dass un
sere Steuerpolitiker nicht zur De

i stabilisienmg beitragen wollen. 
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